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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt: 

 

Frage: 
In welcher Höhe wurden mittlerweile Staatshilfen an die Siemens Energy 
AG getätigt (bitte nach Höhe und Art der Hilfe aufschlüsseln), und über 
welche konkreten Mechanismen stellt die Bundesregierung sicher, "dass 
eine Stellung von Avalen aus der vom Bund verbürgten Kreditlinie für 
Projekte in der von Marokko besetzten Westsahara ausgeschlossen ist" 
(Antwort der Bundesregierung auf meine Schriftliche Frage 6 auf 
Bundestagsdrucksache 20/9409)? 
 

Antwort: 

Im Fall der Siemens Energy AG hat der Bund eine Ausfallbürgschaft in Höhe 

von 7,5 Milliarden Euro für eine revolvierende Avalkreditlinie in Höhe von 

11 Milliarden Euro übernommen. Die vereinbarte Avalkreditlinie legt den 

maximalen Rahmen fest, innerhalb dessen Avale zur Absicherung des 

operativen Geschäfts herausgelegt werden können und steht von Beginn an 

in voller Höhe zur Verfügung. Die sogenannte „Ziehung“ der Avale unter der 

Avalkreditlinie erfolgt bedarfsgerecht und obliegt Siemens Energy AG in 

Abstimmung mit den finanzierenden Banken.  
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Zur Sicherstellung, dass der Maximalbetrag und die sonstigen 

Bürgschaftsbedingungen eingehalten werden, erfolgt ein fortlaufendes 

Monitoring durch den Bundesmandatar PricewaterhouseCoopers GmbH. 

Im Rahmen der Ausgestaltung der Bürgschaftsmodalitäten und -

bedingungen hat die Bundesregierung über einen entsprechenden Passus 

sichergestellt, dass eine Stellung von Avalen aus der vom Bund verbürgten 

Kreditlinie für Projekte in der von Marokko besetzten Westsahara 

ausgeschlossen ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Udo Philipp 


